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RID:  47. Tagung des Fachausschusses für die Beförderung gefährlicher Güter 

(Sofia, 16. bis 20. November 2009) 
 
 
 
Thema:  Multilaterale Sondervereinbarungen – Mitteilung an die Mitgliedstaaten 
 
 
 
übermittelt durch die Schweiz 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
1. Üblicherweise setzt ein Staat, der eine multilaterale Sondervereinbarung unterzeichnet hat, die 

übrigen OTIF-Mitgliedstaaten darüber in Kenntnis. Für diese Information sendet der betreffen-
de Staat einen Brief an die 42 übrigen Mitgliedstaaten. 

 
2. Die Schweiz schlägt vor, diesen aus einer anderen Epoche stammenden Brauch abzuschaf-

fen. Der Unterabschnitt 1.5.1.1 RID legt fest, dass das Sekretariat der OTIF die unter den Be-
dingungen dieses Unterabschnitts vereinbarten zeitweiligen Abweichungen den Mitgliedstaa-
ten zur Kenntnis bringt. Das Sekretariat kommt dieser Verpflichtung durch die regelmäßige Ak-
tualisierung seiner Website nach. Darüber hinaus verpflichtet sich das Sekretariat, innerhalb 
einer Frist von zwei Wochen nach Mitteilung einen Staat in das Verzeichnis der Unterzeich-
nerstaaten aufzunehmen. 

 
3. Unter diesen Umständen ist eine Briefsendung des Unterzeichnerstaates an die übrigen Mit-

gliedstaaten nicht mehr erforderlich. 
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Original: Französisch 


